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Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
der Landeshauptstadt München

vom 29. März 2018

Die Landeshauptstadt München erlässt auf Grund von Art. 20 a 
Abs. 1 und 2, Art. 23 und Art. 35 Abs. 1 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekannt
machung vom 22.08.1998 (GVBI. S. 796, BayRS 202011I), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2016 (GVBI. S. 335), 
folgende Satzung:

§ 1

Die Hauptsatzung der Landeshauptstadt München vom 
12.10.2012 (MüABI. S. 334), zuletzt geändert durch Satzung 
vom 07.08.2017 (MüABI. S. 310), wird wie folgt geändert:

§ 4 wird wie folgt geändert:

Absatz 2 Satz 6 erhält folgende Fassung:

„Die gleiche Regelung gilt für die Teilnahme an den Sitzungen

1.  einer Stadtratsfraktion (einschließlich der Fraktionsaus
schüsse und des Fraktionsvorstandes sowie für jährlich 
maximal zwei stattfindende Klausurtagungen von jeweils 
bis zu drei Tagen einschließlich der An und Abfahrtszei
ten),

2.  einer Ausschussgemeinschaft oder sonstigen Gruppie
rung, die mindestens zwei Mitglieder hat,

3.  der Vollversammlung und den Ausschüssen des Bayeri
schen Städtetages und des Deutschen Städtetages,

4.  der satzungsmäßig vorgesehenen Gremien des Rates 
der Gemeinden Europas (RGE),

5.  der ständigen Konferenz der Gemeinden und Regionen 
Europas (KGRE) und

6.  von Vereinen und Zweckverbänden, wenn das Stadt
ratsmitglied durch Stadtratsbeschluss entsandt wurde 
und für die Sitzungsteilnahme nicht ohnehin ein Entgelt 
erhält sowie

7.  für das Wahrnehmen von Terminen zur Vertretung der 
Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters.“.

§ 2

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.

Der Stadtrat hat die Satzung am 21.03.2018 beschlossen.

München, 29. März 2018 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister

Verordnung der Landeshauptstadt München über das
Taubenfütterungsverbot (TaubenfütterungsverbotsVO)

vom 29. März 2018

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund Art. 16 des 
Landesstraf und Verordnungsgesetzes (LStVG) in der in der 
Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 20112I) veröffentlich
ten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24.07.2017 (GVBI. S. 388), folgende Verordnung:

§ 1 Fütterungsverbot

Es ist verboten, im Stadtgebiet der Landeshauptstadt Mün
chen verwilderte Haustauben zu füttern. Dieses Verbot erfasst 
auch das Auslegen von Futter und Lebensmitteln, die erfah
rungsgemäß von Tauben aufgenommen werden.

§ 2 Ordnungswidrigkeit

Gemäß Art. 16 Abs. 2 LStVG kann mit Geldbuße belegt wer
den, wer vorsätzlich oder fahrlässig dem Fütterungsverbot 
nach § 1 zuwiderhandelt.

§ 3 Inkrafttreten, Geltungsdauer

Die Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. Sie gilt 20 Jahre.

Der Stadtrat hat die Verordnung am 21.03.2018 beschlossen.

München, 29. März 2018 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister

Bekanntmachung
über den Erlass des vorhabenbezogenen  
Bebauungsplanes mit Grünordnung Nr. 2095
der Landeshauptstadt München
Feldbergstraße (westlich),
Wasserburger Landstraße (nördlich)
(Teiländerung des Bebauungsplans Nr. 1215)

vom 29. März 2018

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München hat für das oben 
bezeichnete Gebiet am 06.12.2017 den vorhabenbezogenen  
Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2095 als Satzung be
schlossen.

Vor-Eigentümerin:  Nachlass Johann Welsch Verwaltungs GmbH 

& Co. Grundbesitz KG, München; 

Komplementär: Nachlass Johann Welsch Verwaltungs-GmbH, 

Geschäftsführer: Dr. Walter Offinger

Az.: E – PBefG 5/12 151

Bürgerversammlung 

des 21. Stadtbezirkes – Pasing-Obermenzing

Bezirksteil Pasing

am 24.04.2018 152

Bekanntmachung der öffentlichen Auflegung  
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und Jugendschöffen 152
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Amtsblatt_10.indd   146 05.04.18   11:16



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 10/2018

147

Der Bebauungsplan tritt mit dieser Bekanntmachung nach  
§ 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. Der Bebauungsplan mit Grünord
nung wird mit Begründung und zusammenfassender Erklärung 
vom Tag der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an zu 
jedermanns Einsicht beim Referat für Stadtplanung und Bau
ordnung, Hochhaus, Blumenstraße 28b, während der Dienst
stunden (Montag – Donnerstag von 9.30 Uhr bis 15.00 Uhr, 
Freitag 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr) bereitgehalten. Außerhalb die
ses Zeitraumes können Termine zur Einsichtnahme vereinbart 
werden (Tel. 23300). Auf Verlangen wird über den Inhalt des 
Bebauungsplanes mit Grünordnung Auskunft gegeben.

Hinweis gemäß § 44 BauGB:
Es wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so
wie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädi
gungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetrete
ne Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnach
teile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeige
führt wird.

Hinweis gemäß § 215 BauGB:
Unbeachtlich werden
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens und Formvor
schriften,

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des vorstehenden Bebauungsplanes mit Grünordnung schrift
lich gegenüber der Landeshauptstadt München (Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung) unter Darlegung des die Ver
letzung oder den Mangel begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind.

München, 29. März 2018 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister

Bekanntmachung
über den Erlass des Bebauungsplanes mit Grünordnung 
Nr. 2103
der Landeshauptstadt München

Georg-Reismüller-Straße (östlich),
Ludwigsfelder Straße (südlich),
Bahnlinie München-Treuchtlingen (westlich),
imaginäre östliche Verlängerung der Höcherstraße  
(nördlich)
(teilweise Verdrängung des Bebauungsplanes  
mit Grünordnung Nr. 1904)

– Diamalt-Gelände –

vom 14. März 2018

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München hat für das oben 
bezeichnete Gebiet am 06.12.2017 den Bebauungsplan mit 
Grünordnung Nr. 2103 als Satzung beschlossen. Der Bebau
ungsplan tritt mit dieser Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 
BauGB in Kraft. Der Bebauungsplan mit Grünordnung wird 
mit Begründung und zusammenfassender Erklärung vom Tag 
der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an zu jeder

manns Einsicht beim Referat für Stadtplanung und Bauord
nung, Hochhaus, Blumenstraße 28b, während der Dienststun
den (Montag – Donnerstag von 9.30 Uhr bis 15.00 Uhr, Freitag 
9.30 Uhr bis 12.30 Uhr) bereitgehalten. Außerhalb dieses Zeit
raumes können Termine zur Einsichtnahme vereinbart werden 
(Tel. 23300). Auf Verlangen wird über den Inhalt des Bebau
ungsplanes mit Grünordnung Auskunft gegeben.

Hinweis gemäß § 44 BauGB:
Es wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so
wie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädi
gungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetrete
ne Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnach
teile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeige
führt wird.

Hinweis gemäß § 215 BauGB:
Unbeachtlich werden
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtli

che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens und 
Formvorschriften, 

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des vorstehenden Bebauungsplanes mit Grünordnung schrift
lich gegenüber der Landeshauptstadt München (Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung) unter Darlegung des die Ver
letzung oder den Mangel begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind.

München, 14. März 2018 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister

Bekanntmachung

Bauleitplanverfahren – Beteiligung der Öffentlichkeit –
hier:  Öffentliche Auslegung im vereinfachten Verfahren 

gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Baugesetzbuches 
(BauGB) i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB vom 19. April 2018 
mit 22. Mai 2018

Stadtbezirk 13 Bogenhausen
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Bebauungsplan Nr. 2135
Straßenausbau der Truderinger Straße
zwischen Riedenburger und Hultschiner Straße
(Teiländerung der Bebauungspläne Nr. 996, 
Nr. 1368 und Nr. 2038a)

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung liegt beim 
Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Blumenstraße 28b 
(Hochhaus), Erdgeschoss, Raum 071 (Auslegungsraum 
– barrierefreier Eingang an der Ostseite des Gebäudes, auf 
Blumenstraße 28a –), vom 19. April 2018 mit 22. Mai 2018, 
Montag mit Freitag von 6.30 bis 18 Uhr, öffentlich aus. 

Stellungnahmen können während dieser Frist abgegeben wer
den. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können 
bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück
sichtigt bleiben.

Von einer Umweltprüfung (UP) wird im Rahmen des vorliegen
den Bebauungsplanverfahrens abgesehen.

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung ist auch 
im Internet unter der Adresse www.muenchen.de/auslegung 
zu finden.

Hinweis zur Abgabe von Stellungnahmen:
Zum Nachweis des fristgemäßen Eingangs einer Stellungnah
me wird für die letzten Tage der Auslegung empfohlen, 
den Sonderbriefkasten am Rathaus, Marienplatz 8 (neben dem 
Auskunftsschalter am Eingang Fischbrunnen), zu benutzen.

München, 10. April 2018 Referat für Stadtplanung
  und Bauordnung

Bekanntmachung

Bauleitplanverfahren
hier:  Erweiterung und Ergänzung des Aufstellungsbe-

schlusses und Eckdatenbeschlusses vom 20. Juli  
2016 gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB)

Stadtbezirk 12 SchwabingFreimann

Änderung des Flächennutzungsplanes
mit integrierter Landschaftsplanung
für den Bereich V/56
Freisinger Landstraße,
Floriansmühlstraße
und
Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2113
Freisinger Landstraße (östlich),
Sondermeierstraße (westlich)
zwischen Floriansmühlstraße und
Flurstück Nr. 548/8, Gemarkung Freimann
–  Bekanntgabe der Ergebnisse der Szenarienuntersuchung 

für das Untersuchungsgebiet, Grundsatzbeschluss, Erweite
rung und Ergänzung des Aufstellungs und Eckdatenk
beschlusses vom 20.07.2016 –

Die Vollversammlung des Stadtrates hat am 21. März 2018 
beschlossen, den Aufstellungsbeschluss vom 20.07.2016 ent
sprechend der Planungsvariante B2 zu erweitern und zu er
gänzen sowie den Flächennutzungsplan mit integrierter Land
schaftsplanung im Geltungsbereich entsprechend zu ändern.

Wesentliche Zielsetzung des Aufstellungs und Eckdatenbe
schlusses vom 20.07.2016 war, wie im Rahmen eines städte
baulichen und grünplanerischen Wettbewerbs auf den zwischen 
der Freisinger Landstraße und dem Garchinger Mühlbach ge
legenen Flächen westlich des ehemaligen Floriansmühlbades 
zukünftig ein Wohnquartier entstehen kann. Aus diesem Ver
fahren ging das Planungsteam zillerplus Architekten mit grab
ner huber lipp landschaftsarchitekten als erster Preisträger 
hervor.
Parallel zum Wettbewerbsverfahren wurden die Rahmenbe
dingungen für ein schlüssiges Gesamtkonzept für ein größeres 
Untersuchungsgebiet ermittelt und verschiedene Szenarien 
entwickelt. Dieses Untersuchungsgebiet umfasst neben der 
genannten Wettbewerbsfläche auch die an sie nördlich an
grenzende Fläche der Turnerschaft Jahn sowie die östlich an 
das Wettbewerbsgebiet anschließende Fläche des Tennis
parks St. Florian und die restlichen Freiflächen des ehemali
gen Floriansmühlbades.
Im Norden soll ein Wohnquartier sowie Flächen für Sport und 
Vereinsnutzung entstehen.
Der Bereich des ehemaligen Floriansmühlbades östlich des 
Garchinger Mühlbachs soll öffentliche Grünfläche sowie Aus
gleichsfläche werden.
Für den erweiterten Untersuchungsbereich soll ein städtebau
liches und landschaftsplanerisches Planungskonzept mit den 
Preisträgern des Wettbewerbs nach Maßgabe der Planungs
variante B2 entwickelt werden.

München, 22. März 2018 Referat für Stadtplanung
  und Bauordnung

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Anwesen: Kirchenstr. 88
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: FlNr. 18264/0,  
Gemarkung Sektion IX, Bezirk 05
Abbruch und Neubau eines Wohnhauses  
mit zweigeschossiger Tiefgarage – VORBESCHEID

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 26.03.2018, Az. 6021.72018165421, wurde 
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der Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben unter Voraus
setzungen und Inaussichtstellung von Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn  Flst.Nr. 18262/8, Flst.Nr. 18262/7, Flst.Nr. 
18260/2 + 18267/1, Flst.Nr. 18260/1 Flst.Nr. 18262/3, Flst.Nr. 
18268 und Flst.Nr. 18265 ( MichaelHuberWeg 1632, Kirchen
str. 86 und 90, Orleansstr. 8189) die dem Vorhaben nicht  
zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Aus
fertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderli
che Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadt
planung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokalbaukom
mission, Blumenstraße 19, Zimmer 123, einsehen. Vereinbaren 
Sie dazu bitte einen Termin unter der EMailadresse klaus.
bichlmayer@muenchen.de bzw. Telefonnummer 2 332 15 46.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Kla
ge muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt wer
den.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

–  Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. Es 
besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Wider
spruch einzulegen.

–  Die Klageerhebung durch einfache EMail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden. Die 
technischen und formalen Voraussetzungen zum elektroni
schen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter www.
vgh.bayern.de.

–  Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung  
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Verwal
tungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung der 
aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 Satz 1 
VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die Antragsgeg
nerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt München) und den 
Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben 
werden. Gegebenenfalls soll die angefochtene Verfügung in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Antrags
schrift sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beige
fügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landeshaupt
stadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 VwGO).

–  Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren
vorschuss zu entrichten. 

München, 26. März 2018 Landeshauptstadt München
  Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Anwesen: Neurieder Str. 412
Gemarkung Forstenried; Flurnrn. 572/2, 572/3 und 572/4; 
Stadtbezirk 19 

Vorhaben: Neubau einer Wohnanlage mit 120 Wohnungen, 
Kinderkrippe und TG

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 22.03.2018, Aktenzeichen 1.120172400933, 
wurde die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben 
unter Nebenstimmungen und Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bau
genehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die  
benachbarten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokalbau
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 436, einsehen. Ver
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der EMailadresse 
plan.ha4lbkteam33@muenchen.de bzw. Telefonnummer 
2 332 44 26.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die  
Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in  
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt wer
den.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

–  Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Widerspruchs
verfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. Es besteht 
keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch ein
zulegen.
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–  Die Klageerhebung durch einfache EMail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elektro
nischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter  
www.vgh.bayern.de.

–  Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung  
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Verwal
tungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung der 
aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 Satz 1 
VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die Antragsgeg
nerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt München) und den 
Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben 
werden. Gegebenenfalls soll die angefochtene Verfügung in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Antrags
schrift sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beige
fügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landeshaupt
stadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 VwGO).

–  Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebüh
renvorschuss zu entrichten.

München, 22. März 2018 Landeshauptstadt München
  Referat für Stadtplanung und 
  Bauordnung
  HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung
Erstellung der Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffen
für die Amtsperiode 2019 bis 2023
Auflegungs- und Einspruchsfrist

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München wird in der Voll
versammlung vom 25.04.2018 über die Aufnahme von Perso
nen in die Vorschlagsliste der Landeshauptstadt München zur 
Wahl der Schöffinnen und Schöffen für die Amtsperiode 2019 
bis 2023 beschließen (Ziffer 7 der Gemeinsamen Bekanntma
chung der Bayerischen Staatsministerien der Justiz und für 
Verbraucherschutz und des Innern über die Vorbereitung der 
Sitzungen der Schöffengerichte und Strafkammern (Schöffen
bekanntmachung) vom 07.11.2012).

Gemäß Ziffer 11 und 12 der Schöffenbekanntmachung wird 
diese Vorschlagsliste, vorbehaltlich der Zustimmung des 
Stadtrats, eine Woche zu jedermanns Einsicht aufgelegt. 
Nach Ablauf dieser Frist kann schriftlich oder zu Protokoll mit 
der Begründung Einspruch erhoben werden, dass in die Vor
schlagsliste Personen aufgenommen sind, die nach Nummer 
3 der Bekanntmachung nicht aufgenommen werden durften 
oder nach den Nummern 4 bis 5.6 nicht aufgenommen wer
den sollten.

Auflegungsfrist zur Einsicht: 30.04.2018 – 07.05.2018

Einspruchsfrist: 08.05.2018 – 15.05.2018 

Das Kreisverwaltungsreferat ist für diese Zwecke und für alle 
in diesem Zusammenhang entstehenden Fragen zu folgenden 
Zeiten geöffnet:

Landeshauptstadt München Kreisverwaltungsreferat

Postanschrift: Landeshauptstadt München
  Kreisverwaltungsreferat 
  Hauptabteilung II Einwohnerwesen
  Bürgerbüro Auskünfte, Sperren 
  KVRII/212 
  Ruppertstraße 19
  80466 München

Dienstgebäude:  Kreisverwaltungsreferat, 
  Ruppertstraße 11, Zimmer 060  
  80337 München

Öffnungszeiten: Montag: 07.30 – 12.00 Uhr
  Dienstag: 08.30 – 12.00 Uhr
  und 14.00 – 18.00 Uhr
  Mittwoch: 07.30 – 12.00 Uhr
  Donnerstag: 08.30 – 15.00 Uhr
  Freitag: 07.30 – 12.00 Uhr

München, 22. März 2018 Landeshauptstadt München
  Kreisverwaltungsreferat
  Dr. Böhle
  Berufsmäßiger Stadtrat

Bekanntmachung

Planfeststellung nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz 
(AEG) für das Vorhaben Lärmsanierung München West II, 
Bahn-km 8,000 bis 9,100 der Strecke 5503 München-
Augsburg und Bahn-km 2,700 bis 3,163 der Strecke 5524 
Abzweig München Kanal in der Landeshauptstadt München

Die Planunterlagen vom 31.03.2017 – bestehend aus Zeich
nungen und Erläuterungen und eventuell weiteren Unterlagen 
nach § 6 UVPG  liegen 

in der Zeit vom 16. April 2018 bis einschließlich 15. Mai 2018

bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadt-
planung und Bauordnung, Blumenstraße 28b,  
80331 München, Auslegungsraum 071 Erdgeschoss 
(barrierefreier Eingang an der Ostseite des Gebäudes,  
Blumenstraße 28a) 

während der Dienststunden 
Montag bis Donnerstag von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr, 
Freitag von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr 
zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 

1.  Zuständig für die Durchführung des Planfeststellungs
verfahrens sowie für die Erteilung von Auskünften und die 
Entgegennahme von Äußerungen und Fragen ist die Regie
rung von Oberbayern.

2.  Die ausgelegten Planunterlagen enthalten sämtliche Anga
ben nach § 6 UVPG. 

3.  Jede Person, deren Belange durch das Vorhaben berührt 
werden, kann Einwendungen gegen den Plan bis spätes
tens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, 
das ist bis zum 29. Mai 2018, schriftlich oder zur Nieder
schrift bei der
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Regierung von Oberbayern
Maximilianstraße 39
80538 München
Zimmer 4126 

oder bei der

Landeshauptstadt München
Referat für Stadtplanung und Bauordnung
HA I Stadtentwicklungsplanung
Blumenstraße 31
80331 München
Zimmer 226, 228 oder 230 

erheben.

Dies gilt gleichermaßen für die Einwendungen und Stel
lungnahmen der nach landesrechtlichen Vorschriften im 
Rahmen des § 60 Bundesnaturschutzgesetz anerkannten 
Vereine sowie sonstiger Vereinigungen, soweit sich diese 
für den Umweltschutz einsetzen und nach in anderen ge
setzlichen Vorschriften zur Einlegung von Rechtsbehelfen 
in Umweltangelegenheiten vorgesehenen Verfahren (Um
weltRechtsbehelfsgesetz) anerkannt sind. 

Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und 
das Maß der Beeinträchtigung erkennen lassen. Mit Ab-
lauf der Einwendungsfrist sind Einwendungen ausge-
schlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen 
Titeln beruhen. Einwendungen und Stellungnahmen 
der Vereinigungen sind nach Ablauf dieser Frist eben-
falls ausgeschlossen. 

Der Einwendungsausschluss beschränkt sich bei Einwen
dungen und Stellungnahmen, die sich auf die Schutzgüter 
nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglich
keitsprüfung (UVPG) beziehen, auf dieses Verwaltungsver
fahren. In Einwendungen, die von mehr als 50 Personen 
auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form verviel
fältigter gleich lautender Texte eingereicht werden, ist ein 
Unterzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter 
der übrigen Unterzeichner für das Verfahren zu bezeich
nen, soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt 
ist. Diese Angaben müssen deutlich sichtbar auf jeder mit 
einer Unterschrift versehenen Seite enthalten sein, andern
falls können diese Einwendungen unberücksichtigt blei
ben. Einwendungen per EMail sind nicht möglich.

4.  Rechtzeitig erhobene Einwendungen und Stellungnahmen 
werden vorbehaltlich einer noch zu treffenden Entschei
dung nach § 18 a Nr. 5 Satz 1 AEG in einem Termin erör
tert, den die Regierung von Oberbayern noch ortsüblich 
bekannt machen wird. Der Erörterungstermin ist nicht  
öffentlich. Diejenigen, die Einwendungen erhoben haben 
bzw. – bei gleichförmigen Einwendungen im Sinn von obi
ger Nummer 3 Satz 5 – deren Vertreter oder Bevollmäch
tigte werden von dem Erörterungstermin gesondert be
nachrichtigt. Falls mehr als 50 solche Benachrichtigungen 
vorzunehmen sind, sollen diejenigen, die Einwendungen 
erhoben haben, von dem Erörterungstermin durch öffent
liche Bekanntmachung benachrichtigt werden. Die Ver
tretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die  
Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht 
nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu 
geben ist. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörte
rungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden. Das 
Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungster
mins beendet.

5.  Durch Einsichtnahme in den Plan, Erhebung von Einwendun
gen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestel
lung entstehende Aufwendungen werden nicht erstattet.

6.  Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der 
Planfeststellung zumindest dem Grunde nach zu entschei
den ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in 
einem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt.

7.  Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhö
rungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde ent
schieden. Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststel
lungsbeschluss) kann durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzuneh
men sind.

8.  Es besteht in diesem Verfahren keine Pflicht zur Durchfüh
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Die vorstehen
den Hinweise gelten für die Anhörung der Öffentlichkeit zu 
den Umweltauswirkungen des Bauvorhabens nach § 9 
Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü
fung entsprechend.

9.  Vom Beginn der Auslegung der Pläne im Planfeststellungs
verfahren an, tritt gemäß § 19 AEG die Veränderungssperre 
auf den vom Plan in Anspruch genommenen Grundstücken 
ein.

10.  Diese Bekanntmachung wird gemäß Art. 27a BayVwVfG 
zusätzlich auf der Internetseite der Landeshauptstadt 
München bereitgestellt und ist über den folgenden Link er
reichbar: www.muenchen.de/auslegung 

München, 28. März 2018 Referat für Stadtplanung und  
  Bauordnung

Antrag auf Durchführung des Enteignungsverfahrens
§ 30 i.V.m. §§ 28, 29 PBefG, Art. 19 ff., 28 BayEG
Flurstück Nr. 138, Gemarkung Pasing
Eigentümerin: Brandl Immobilien A GmbH & Co.KG, München
vertreten durch: BVG Verwaltungs- und Beteieiligungs-
GmbH, Müchen, Geschäftsführerin: Evi Brandl
Vor-Eigentümerin: Nachlass Johann Welsch Verwaltungs 
GmbH & Co. Grundbesitz KG, München; Komplementär: 
Nachlass Johann Welsch Verwaltungs-GmbH, 
Geschäftsführer: Dr. Walter Offinger

Az.: E – PBefG 5/12

Terminverlegung
Abladung, neue Terminsanberaumung und Ladung

A. Antrag der Stadtwerke München GmbH

Die Landeshauptstadt München hat mit Schreiben vom 
29.11.2012 auf Grund der Vollmacht der Stadtwerke München 
GmbH vom 19.11.2012 beantragt, eine Teilfläche von ca. 266 m² 
aus dem Flurstück Nr. 138, Gemarkung Pasing lastenfrei zu 
Gunsten der Stadtwerke München GmbH zu enteignen. Diese 
Fläche werde benötigt zur Umgestaltung der Bäckerstraße in 
diesem Bereich im Zusammenhang mit der Verlängerung der 
Straßenbahnlinie 19 zum Bahnhof Pasing gemäß dem Plan
feststellungsbeschluss der Regierung von Oberbayern vom 
07.05.2012 (Az: 23.23623.4111), der bestandskräftig und 
vollziehbar ist. 

Das von dem Antrag betroffene Grundstück ist im Grundbuch 
des Amtsgerichts München von Pasing Blatt 23999 als Lfd. 
Nr. 1 des Bestandsverzeichnisses vorgetragen.
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Der Antrag wird damit begründet, dass ein freihändiger Er
werb der Teilfläche zu angemessenen Bedingungen zwecks 
Umgestaltung zum Wohl der Allgemeinheit bisher nicht zu
stande gekommen ist. 

B. Abladung

Ursprünglich war mit Schreiben vom 16.03.2018 in obiger  
Sache zur mündlichen Verhandlung am 25.04.2018 geladen 
worden. Die Landeshauptstadt München hat mit Schreiben 
vom 20.03.2018 beantragt, den Termin zur mündlichen Ver
handlung vom 25.04.2018 zu verlegen. Der Termin zur mündli
chen Verhandlung vom 25.04.2018 findet nicht statt und wird 
hiermit abgesetzt.

C. Neue Terminsanberaumung und Ladung

Neuer Termin wird bestimmt auf:

Mittwoch, den 09.05.2018 um 11:00 Uhr
im Dienstgebäude des Kommunalreferats, Roßmarkt 3, 
80331 München, Raum 009. Der Zugang zu Raum 009  
befindet sich im EG und ist über einen gesonderten  
Eingang, der sich links vom Haupteingang unter den  
Arkaden befindet, zu erreichen.

Zu diesem Termin werden die Beteiligten geladen. Die Be
teiligten werden aufgefordert, ihre Rechte spätestens in der 
mündlichen Verhandlung wahrzunehmen. Auch bei Nicht
erscheinen der Beteiligten kann die Enteignungsbehörde über 
den Antrag auf Enteignung und andere im Verfahren zu erledi
gende Anträge entscheiden.
Der Antrag auf Enteignung und die ihm beigefügten Anlagen 
können bei der Geschäftsstelle der Enteignungsbehörde,  
Zimmer 333b, Kommunalreferat, Roßmarkt 3, 80331 München 
während der Dienststunden montags bis donnerstags von 
9.00 bis 11.00 Uhr und von 13.30 bis 15.00 Uhr sowie freitags 
vom 9.00 bis 11.00 Uhr eingesehen werden. 
Telefonische Voranmeldung wird empfohlen (Tel.: 2 332 26 15 
oder 2 332 24 40). 
Einwendungen gegen den Antrag auf Enteignung sind mög
lichst vor der mündlichen Verhandlung bei der Enteignungs
behörde, Roßmarkt 3, 80331 München schriftlich einzureichen 
oder zur Niederschrift zu erklären.

Im Übrigen gilt der Inhalt der Ladung vom 16.03.2018 weiter
hin unverändert.

München, den 28. März 2018 Kommunalreferat
  Enteignungsbehörde

Bürgerversammlung 
des 21. Stadtbezirkes – Pasing-Obermenzing
Bezirksteil Pasing am 24.04.2018

In Abstimmung mit dem Bezirksausschuss 21 – PasingOber
menzing teile ich mit, dass am Dienstag, den 24.04.2018 um 
19.00 Uhr in der Turnhalle der AnneFrankRealschule, Bäcker
straße 58, 81241 München, die Bürgerversammlung des  
21. Stadtbezirkes – PasingObermenzing, Bezirksteil Pasing 
stattfindet. 

Die Leitung der Bürgerversammlung wird Herr Bürgermeister 
Josef Schmid übernehmen.

Dieter Reiter  Oberbürgermeister

Bekanntmachung der öffentlichen Auflegung  
der Wahlvorschlagsliste  
für Jugendschöffinnen und Jugendschöffen 

Mit Beschluss vom 10.04.2018 hat der Kinder und Jugendhilfe
ausschuss über die Aufstellung der Wahlvorschlagsliste für 
Jugendschöffinnen und Jugendschöffen für die Amtszeit 2019 
bis 2023 in den Jugendschöffengerichten des Amtsgerichts 
München und den Jugendkammern des Landgerichts Mün
chen entschieden.
Diese Wahlvorschlagsliste wird gemäß § 35 Abs. 3 Jugend
gerichtsgesetz, § 36 Abs. 3 Gerichtsverfassungsgesetz sowie 
Ziffer 7 der Gemeinsamen Bekanntmachung der Bayerischen 
Staatsministerien der Justiz und für Verbraucherschutz und 
des Innern über die Vorbereitung der Sitzungen der Jugend
schöffengerichte und Jugendkammern (Jugendschöffen
bekanntmachung) vom 07. November 2012, die zuletzt durch 
Bekanntmachung vom 25. Oktober 2017 geändert worden 
sind, zu jedermanns Einsicht eine Woche lang öffentlich auf
gelegt.

Eine Einsichtnahme in die Vorschlagsliste ist vom 18.04.2018 
bis 25.04.2018 werktags in der Zeit von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
an folgendem Ort möglich: Landeshauptstadt München,  
Sozialreferat, Stadtjugendamt, Prielmayerstr. 1, 80335 Mün
chen, Raum 5056.

Gegen die Vorschlagsliste kann binnen einer Woche, gerech
net vom Ende der Auflegungsfrist, schriftlich oder zu Protokoll 
des Jugendamts mit der Begründung Einspruch erhoben wer
den, dass in die Vorschlagsliste Personen aufgenommen sei
en, die nach den gesetzlichen Bestimmungen nicht hätten 
aufgenommen werden sollen.
Einsprüche sind an die folgende Anschrift zu richten:
Landeshauptstadt München, Sozialreferat, Stadtjugendamt, 
Leitung, Rechtsangelegenheiten, Prielmayerstr.1, 80335 Mün
chen.

München, 28. März 2018 Sozialreferat
  SIIL/R
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Lexikon für das IT-Recht 2017/2018. Spezialausgabe für 
Behörden. Hrsg. von Eugen Ehmann. – 5. Aufl., Rechts-
stand: April 2017. – Heidelberg: Jehle, 2017. VIII, 388 S. 
ISBN 978-3-7825-0606-9; € 49,99. 

Das Lexikon behandelt praxisbezogene wichtige Fragestellun
gen aus dem ITSektor für Behörden. Der Band bietet Basis
informationen für Datenschutzbeauftragte, EDVVerantwortliche 
einer Behörde oder auch für Verwaltungsleiter einer Kommu
ne.
Das Autorenteam setzt sich zusammen aus Verwaltungsjuris
ten, Rechtsanwälten und einem Physiker. Das breite Themen
spektrum reicht u.a. von Abmahnung, über Bilderklau im Inter
net, Datensicherung, EVBIT, Facebook, 
Informationsfreiheitsgesetze, Soziale Netzwerke, Vertrags
fallen im Internet bis zu Zweckübertragungsregel. 
Die einzelnen Artikel sind übersichtlich gegliedert, angerei
chert mit Beispielen und Mustern. Tipps, Warnhinweise und 
wichtige Informationen sowie Checklisten werden durch  
Piktogramme hervorgehoben.

Wenkebach, Stefan: Das neue Bauvertragsrecht.  
Schnelleinstieg. Rechtsstand 1.1.2018. – Heidelberg: 
Rehm, 2017. VII, 116 S. ISBN 978-3-8073-2610-8;  
€ 29,99.

Das neue gesetzliche Bauvertragsrecht normiert erstmals 
spezielle Regelungen für den Bauvertrag, den Verbraucher
bauvertrag sowie den Architekten und Ingenieurvertrag im 
Werkvertragsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB). 
Das neue Gesetz findet Anwendung auf alle Verträge, die ab 
dem 1.1.2018 abgeschlossen wurden. Die Ersterläuterungen 
verdeutlichen wie sich die Änderungen auf die bauvertragliche 
Praxis auswirken. Eine Synopse zeigt die Veränderungen auf.

Entgeltfortzahlungsgesetz. Aufwendungsausgleichs-
gesetz. Kommentar. Begründet von Jochem Schmitt, 
fortgeführt von Irmgard Küfner-Schmitt und Laura 
Schmitt. – 8. Aufl. – München: Beck, 2018. XXVIII, 424 S. 
(Beck’sche Kommentare zum Arbeitsrecht; 21) 
ISBN 978-3-406-69614-5; € 85.–

Der Kommentar erläutert auf dem aktuellen Stand der Litera
tur und der Rechtsprechung die Entgeltfortzahlung im Krank
heitsfall und an Feiertagen. Erläutert werden die Vorschriften 
über die Vergütungsfortzahlung für Auszubildende nach den 
§§ 12, 18 und 19 BBiG. Behandelt wird auch das Aufwen
dungsausgleichsgesetz (AAG), das den Ausgleich der Arbeit
geberaufwendungen bei Fortzahlung des Arbeitsentgelts im 
Krankheitsfall und nach dem Mutterschutzgesetz regelt.
Die Neuauflage spiegelt die neuesten Entwicklungen im Ent
geltfortzahlungsgesetz wider. Eingearbeitet sind die Auswir

Nichtamtlicher Teil
kungen des Mindestlohngesetzes, des Pflegezeitgesetzes 
bzw. des Familienpflegezeitgesetzes. Die neueste Rechtspre
chung ist berücksichtigt, u.a. zu den Themen Umgang mit  
alkoholkranken Arbeitnehmern, der vorzeitigen Vorlage von 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen sowie zur Einheit des 
Verhinderungsfalls. Erstmals werden Entscheidungen mit  
Entscheidungsdatum, Aktenzeichen und Fundstelle zitiert. 
Erläutert wird der neu in das Gesetz aufgenommene An
spruch auf Entgeltfortzahlung bei der Spende von Organen, 
Gewebe oder Blut (§ 3a EFZG). Zudem sind in der Neuauflage 
die letzten Änderungen im AGG durch das neue Mutter
schutzrecht, das am 1.1.2018 in Kraft trat, eingearbeitet.

Göbel-Zimmermann, Ralph, Alexander Eichhorn und  
Stephan Beichel-Benedetti: Asyl- und Flüchtlingsrecht. – 
München: Beck, 2018. XXVI, 280 S. (NJW-Praxis; 99) 
ISBN 978-3-406-69247-5; € 53.-

Der Band der NJW PraxisReihe bietet eine Einführung in das 
Asyl und Flüchtlingsrecht.
Die Zahl der in Deutschland gestellten Asylanträge ist auf
grund der zahlreichen politischen Krisen stark gestiegen.  
Daher wird auch eine große Zahl von Asylverfahren durch
geführt, gleichzeitig hat auch die Zahl anschließender Ge
richtsverfahren deutlich zugenommen.
Die Neuerscheinung bietet einen praxisorientierten Einstieg  
in das Asyl und Flüchtlingsrecht auf der Grundlage des Asyl 
verfahrensbeschleunigungsgesetzes. Berücksichtigt sind 
sämtliche Asylverfahrensbeschleunigungsnovellen bis zum  
1. September 2017.
Der Band umfasst die Themen materielles Asyl und Flücht
lingsrecht; Asylverfahrensrecht; Verteilung und Unterbrin
gung, aufenthaltsrechtliche Beschränkungen und Beschäfti
gungsverbote; besondere aufenthaltsrechtliche 
Bestimmungen für Flüchtlinge und Perspektiven des Europäi
schen Flüchtlingsrechts.

Karlsruher Kommentar zum Gesetz über Ordnungs-
widrigkeiten. Hrsg. von Wolfgang Mitsch. –  
5., neu bearb. Aufl. – München: Beck, 2018. XLI, 2081 S.  
ISBN 978-3-406-69510-0; € 259.–

Der umfassende Kommentar orientiert sich an den in der  
Praxis entscheidungserheblichen Fragen und erörtert die Vor
schriften auf wissenschaftlichem Niveau prägnant und ver
ständlich. Das Werk wertet die BGHRechtsprechung 
komplett aus und bringt auch dort Lösungsvorschläge, wo 
Gerichtsentscheidungen bisher noch nicht vorliegen. Der 
Kommentar zeigt Querverbindungen zu benachbarten 
Rechtsgebieten auf, vor allem zum Straf und Strafprozess
recht.
In die Neuauflage eingearbeitet sind u.a. die umfassenden 
Änderungen durch das Gesetz zur Reform der strafrechtlichen 
Vermögensabschöpfung, das Gesetz zur Einführung der elek
tronischen Akte in Strafsachen mit den Neuregelungen zum 
1.1.2018, das Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren 
Ausgestaltung des Strafverfahrens vom 17.8.2017 und das 
Gesetz zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes.
Der aktualisierte Anhang enthält eine Vielzahl bundesrechtli
cher Regelungen, auf die das OWiG verweist oder an die es 
anknüpft. Zudem sind in den Anhang landesrechtliche Vor
schriften zu Ordnungswidrigkeiten aufgenommen.
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Effertz, Jörg: TV-L Jahrbuch Länder 2018. Kommentierte 
Textsammlung. TV-L mit Überleitungstarifvertrag.  
Ergänzende Tarifverträge, Entgeltordnungen. – Regens-
burg: Walhalla, 2018. 1564 S. (Wissen für die Praxis)  
ISBN 978-3-8029-7928-6; € 27,95.

Die Sammlung „TVL Jahrbuch Länder 2018“ vereinigt alle 
wichtigen Rechtsgrundlagen zum Tarifrecht der Länder in ei
nem Band und berücksichtigt den aktuellen Tarifabschluss 
2017/2018: TVL Tarifvertrag mit Kommentierung, die neuen 
Entgelttabellen 2018, neue Erfahrungsstufen, neue Zulagen, 
Eingruppierung Lehrer, TVÜ Überleitungstarifvertrag mit Er
läuterungen und Praxisbeispielen, Entgeltordnung zum TVL 
mit Erläuterungen, TVÄrzte und TVÜÄrzte, Tarifvertrag für 
Auszubildende und Praktikanten, Tarifvertrag Altersversor
gung, TV Altersteilzeitarbeit, TV Rationalisierungsschutz so
wie wichtige angrenzende Gesetze.
Eine schnelle Orientierung bietet das Kapitel „TVLänder:  
Trends 2018“ über die jüngsten Entwicklungen und die aktuelle 
Rechtsprechung. Ein weiterer Abschnitt gibt einen Ausblick 
auf die vereinbarte Komplettüberarbeitung der Entgeltordnung.

Münchener Kommentar zum Aktiengesetz. Hrsg. von 
Wulf Goette und Mathias Habersack. Für die Hinweise zur 
Rechtslage in Österreich unter Mitwirkung von Susanne 
Kalss. – 4. Aufl. – München: Beck.
Bd. 3: §§ 118 – 178 AktG. – 2018. LXIV, 1459 S.  
ISBN 978-3-406-63823-7, € 289.– 

Mit dem Erscheinen des 3. Bandes zum Münchener Kommen
tar zum Aktiengesetz ist die vierte Auflage abgeschlossen.
Der Großkommentar für Praxis und Wissenschaft umfasst sie
ben Bände. Namhafte Autoren zeichnen jeweils für einzelne 
Abschnitte. Im Anschluss an die Kommentierung des deut
schen Rechts ist jeweils eine kurze Darstellung der Rechts
lage in Österreich angefügt.
Der Band 3 kommentiert die Vorbereitung und Durchführung 
der Hauptversammlung und erläutert die Rechnungslegung 
und Gewinnverwendung einschließlich der Erklärung zum 
Corporate Governance Kodex. Eingearbeitet sind insbeson
dere die Änderungen durch die Aktienrechtsnovelle und die 
Änderungen durch das BilanzrichtlinieUmsetzungsgesetz.
Die umfangreiche Rechtsprechung und die zahlreichen Litera
turhinweise sind auf aktuellem Stand.

Voppel, Reinhard: VgV - Abschnitt 6. Verordnung über  
die Vergabe öffentlicher Aufträge. – Vergabe von  
Architekten- und Ingenieurleistungen. Kommentar. Unter 
Mitwirkung von Wolf Osenbrück und Christoph Bubert. –  
4. Aufl. – München: Beck, 2018. XVI, 956 S. 
ISBN 978-3-406-69634-3; € 149.-

Die Regelungen der ehemaligen Vergabeverordnung für frei
berufliche Leistungen (VOF) sind durch die Vergaberechts
reform 2016 in die Vergabeverordnung (VgV) integriert worden. 
In deren Abschnitt 6 sind jetzt die Vorschriften zur Vergabe 
von Architekten und Ingenieurleistungen durch die öffentli
che Hand enthalten. 
Der Kommentar erläutert die einzelnen Paragrafen, ausgerich
tet an der Rechtsprechung und den Entscheidungen der Ver
gabekammern. Die Erläuterungen zeigen, auf welche Beson
derheiten in der Vergabepraxis im Vergleich zur früheren 

Rechtslage zu achten ist. Soweit es erforderlich ist, werden 
auch die allgemeinen VgVVorschriften mitbehandelt.
Die Regelungen der neuen Unterschwellenvergabeordnung 
(UVgO) von 2017 sind in den Kommentar aufgenommen. Der 
Schwerpunkt der Darstellung liegt auf den Änderungen, die 
die Vergabe von Architektenleistungen erfahren hat sowie auf 
den Auswirkungen auf die Vergabeverfahren.

Ausländerrecht. Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeits-
gesetz/EU und ARB 1/80 (Auszug), Grundrechtecharta 
und Artikel 16a GG, Asylgesetz. Kommentar. Hrsg. von 
Jan Bergmann und Klaus Dienelt. – 12. Aufl. – München: 
Beck, 2018. XLVII, 2976 S. ISBN 978-3-406-71197-8; 
€ 185.– 

Das deutsche und europäische Ausländerrecht bildet die 
Grundlage für den Aufenthalt von rund neun Millionen in 
Deutschland lebenden Ausländern. 
Der eingeführte Richterkommentar behandelt das Aufent
haltsgesetz, das Freizügigkeitsgesetz/EU, den Beschluss Nr. 
1/80 des Assoziationsrats EWGTürkei (ARB 1/80), die EU
Grundrechtecharta, Artikel 16a GG und das Asylgesetz. 
Berücksichtigt sind auch die einschlägigen EURichtlinien und 
Verordnungen einschließlich des DublinAsylsystems sowie 
die deutsche und europäische Rechtsprechung.
Die Neuauflage erläutert sämtliche Novellierungen durch die 
jüngsten Reformen, darunter:
–  Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht vom 

20.7.2017
–  Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen vom 17.7.2017
–  Gesetz zur Umsetzung aufenthaltsrechtlicher Richtlinien der 

EU zur Arbeitsmigration vom 12.5.2017
–  Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöp

fung vom 13.4.2017
–  Integrationsgesetz vom 31.7.2016.

Deutsches Staatsangehörigkeitsrecht. Vorschriften-
sammlung mit Überblick zum Staatsangehörigkeitsrecht. 
Von Eugen Ehmann und Heinz Stark. –  
9., überarb. Aufl. – Heidelberg: Jehle, 2018. XX, 714 S. 
ISBN 978-3-7825-0538-3; € 49,99.

Die Vorschriftensammlung fasst alle wichtigen Regelungen 
zum Staatsangehörigkeitsrecht zusammen. Die Einleitung wur
de weiter ausgebaut. Sie erläutert wichtige Aspekte des deut
schen Staatsangehörigkeitsrechts in einem historischen Über
blick und beschreibt die Auswirkungen bis zur Gegenwart. 
Der Band enthält den Text des Staatsangehörigkeitsgesetzes 
in der Urfassung ab 1.1.1914 mit Gesetzesänderungen bis hin 
zur aktuellen Fassung vom 11.10.2016. Außerdem finden sich 
darin u.a. die Gesetze zum Ausländerrecht, einschlägige Be
stimmungen aus dem Grundgesetz, gebührenrechtliche Re
gelungen, Verwaltungsvorschriften, Verfahrensregelungen mit 
den Zuständigkeitsregelungen der Länder sowie relevante 
Auszüge aus zwischenstaatlichen Abkommen. Der Band ent
hält die Vorläufigen Anwendungshinweise des Bundesministe
riums des Innern in der aktuellen Fassung und die Anwen
dungshinweise Bayern von 2017, die zum Teil andere Akzente 
als der Bund setzen.
Die Änderungen auf der Ebene der Europäischen Union sind 
ebenso eingearbeitet wie die Reform des Personenstands
rechts.
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Grüneberg, Christian: Haftungsquoten bei Verkehrsunfäl-
len. Eine systematische Zusammenstellung veröffentlich-
ter Entscheidungen nach dem StVG. – 15., neu bearb. und 
erweiterte Aufl. – München: Beck, 2017. XXVIII, 637 S. 
ISBN 978-3-406-71782-6; € 49.– 

In übersichtlich geordneter Zusammenstellung enthält das 
Buch über 5100 Entscheidungen zur Haftungsabwägung bei 
Verkehrsunfällen. Das differenzierte Gliederungssystem geht 
zunächst von der Art der Verkehrsmittel und Verkehrsteilneh
mer aus und orientiert sich anschließend am typischen äuße
ren Erscheinungsbild der Unfallsituation wie Bewegungsrich
tung, Unfallort, Fehlverhalten, Sichtverhältnisse. Der Benutzer 
wird somit schrittweise zum gesuchten Urteil geführt, erhält 
Informationen zur Rechtslage und den entscheidungserhebli
chen Kriterien. Die Gerichtsentscheidungen sind innerhalb der 
einzelnen Abschnitte nach dem Instanzenzug, dann alphabe
tisch und schließlich nach dem Datum geordnet.
In die Neuauflage wurden über 130 neue Entscheidungen auf
genommen. Erste Entscheidungen der Instanzgerichte zur 
Haftungsverteilung bei Unfällen mit Beteiligung eines Pede
lecs oder EBikes sind aufgenommen.

Fischer, Thomas: Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen. – 
65. Aufl. – München: Beck, 2018. LXVII, 2742 S. (Beck’sche 
Kurz-Kommentare; 10) ISBN 978-3-406-70874-9; € 92.– 

Die jährliche Neuauflage des Standardwerks „Fischer“ ist auf 
dem Stand vom 1. November 2017. Seit der Vorauflage sind 
15 Novellierungen mit Änderungen von mehr als 80 Paragra
phen des StGB eingearbeitet worden, beispielsweise das Ge
setz zur Änderung des Völkerstrafgesetzbuches, das Gesetz 
zur Verbesserung des Schutzes gegen Nachstellungen, die 
Neuregelungen zum Sportwettbetrug, das Gesetz zur Reform 
der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung, das 52. StÄG 
zur Stärkung des Schutzes von Vollstreckungsbeamten und 
Rettungskräften, das 53. StÄG zur Ausweitung des Maßregel
rechts bei extremistischen Straftätern, das 54. StÄG mit  
Modifikationen der §§ 129, 129a StGB zur Bekämpfung der 
organisierten Kriminalität und das Gesetz zur Einführung der 
elektronischen Akte. 
Im Anhang sind zahlreiche Bezugsgesetze – zum Teil auszugs
weise – abgedruckt. Ein detailliertes Sachverzeichnis unter
stützt bei Recherchen.

Abele, Armin, Bernhard F. Klinger und Thomas  
Maulbetsch: Pflichtteilsansprüche reduzieren und ver-
meiden. – 2. Aufl. – München: Beck, 2018. XXV, 265 S. 
ISBN 978-3-406-70557-1; € 75.–

Das Handbuch informiert, wie mit Hilfe erbrechtlicher Gestal
tungsstrategien die Pflichtteilsansprüche reduziert oder ver
mieden werden können. Die Reduzierung des Pflichtteils risikos 
kann mittels letztwilliger Verfügung oder durch lebzeitige  
Zuwendung erfolgen. Die Pflichtteilsreduzierung kann durch 
familienrechtliche Gestaltung, gesellschaftsrechtliche Gestal
tung sowie die Gestaltungen im Bereich des internationalen 
Privatrechts beeinflusst werden.
Viele Beispiele und Muster machen die Ausführungen an
schaulich. Praktische Tipps erleichtern die Umsetzung. Die 
einschlägige Rechtsprechung ist eingearbeitet.
Die Neuauflage wurde vollständig aktualisiert, insbesondere 
wurden die Aspekte des internationalen Erbrechts vertieft.

Internationales Vertragsrecht. Rom I-VO, CISG,  
CMR, FactÜ. Kommentar. Von Franco Ferrari … –  
3. Aufl. – München: Beck, 2018. XLII, 1731 S.  
ISBN 978-3-406-71531-0; € 245.-

Der Kommentar bietet dem Praktiker eine komprimierte aktuelle 
Erläuterung der wichtigsten Normen des Internationalen Ver
tragsrechts, die i.d.R. beim Kauf und Transport über nationale 
Grenzen hinweg relevant werden. Der Band berücksichtigt die 
Bezüge zum deutschen Zivil und Handelsrecht sowie zu an
deren wichtigen Rechtsquellen.
Das Werk kommentiert folgende Vorschriften:
–  Rom IVO (Verordnung über das auf vertragliche Schuldver

hältnisse anzuwendende Recht)
–  Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über 

den internationalen Warenkauf (CISG)
–  Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internatio

nalen Straßengüterverkehr (CMR)
–  UnidroitÜbereinkommen über das internationale Factoring 

(FactÜ)
–  Die Neuauflage wurde komplett aktualisiert und die Recht

sprechung deutscher und ausländischer Gerichte intensiv 
ausgewertet und eingearbeitet.

Werner, Olaf und Ingo Saenger: Fälle für Fortgeschrittene 
im Bürgerlichen Recht. – 6., neu bearb. Aufl. – München: 
Vahlen, 2018. XIX, 265 S. (Vahlen Klausurenkurs) 
ISBN 978-3-8006-5494-9; € 21,90.

Mit dem zweiten, vertiefenden Band wird an die „Fälle für An
fänger im Bürgerlichen Recht“ von Olaf Werner angeknüpft. 
Allgemeine Schemata führen die Studierenden in die Fallbear
beitung ein. Die vorgestellten 22 Fälle berühren alle Teile des 
BGB, Fragen der Stellvertretung aus dem Allgemeinen Teil 
werden ebenso angesprochen wie schuldrechtliche Proble
me. Behandelt werden weiterhin unter anderem auch das 
Recht des Verbraucherschutzes sowie das Bereicherungs 
und Deliktsrecht. Die jeweiligen Fußnoten enthalten ergänzen
de Hinweise und ermöglichen so eine gezielte Vertiefung.

Beck’sches Formularbuch Zivil-, Wirtschafts- und Unter-
nehmensrecht. Deutsch – Englisch. Hrsg. von Robert 
Walz. – 4., überarb. und erw. Aufl. – München: Beck, 2018. 
XXXIV, 1835 S. ISBN 978-3-406-70861-9; € 169.–

Der Band bietet rund 200 Verträge und außergerichtliche 
Textmuster zum deutschen Bürgerlichen Recht, Wirtschafts 
und Unternehmensrecht, parallel in deutscher und englischer 
Sprache. Die Vertragsmuster beruhen durchgehend auf deut
schem Recht. Die deutschsprachigen Anmerkungen erläutern 
die rechtlichen Grundlagen des jeweiligen Musters. Wortlisten 
am Ende der Muster mit Übersetzungen legen die einschlägi
gen Kernbegriffe in deutscher und englischer Sprache ver
bindlich fest. Am Ende findet der Leser eine Gesamtwortliste 
deutschenglischer Begriffe mit Verweisungen auf Formulare.
Die Neuauflage bietet eine grundlegende Aktualisierung auf 
dem Rechtsstand Sommer 2017 sowie viele neue Formulare, 
u.a. zu allgemeinen Vertragsbausteinen, Registeranmeldun
gen und Beteiligungsverträgen.
Alle Musterformulierungen ohne Anmerkungen können mit  
einem persönlichen Freischaltcode im Buch heruntergeladen 
und in die eigene Textverarbeitung übernommen werden.
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Schaller, Hans: Unterschwellenvergabeordnung  
(UVgO) und Allgemeine Vertragsbedingungen für die  
Ausführung von Leistungen (VOL Teil B). – München: 
Beck, 2018. X, 348 S. (PraxisWissen: Vergaberecht)  
ISBN 978-3-406-71322-4; € 49.-

Nach der Reform der EUweiten Vergaben oberhalb der EU
Schwellenwerte durch die Vergabeverordnung (VgV) wurde 
auch die Vergabe öffentlicher Aufträge auf nationaler Ebene 
unterhalb der EUSchwellenwerte mit der UVgO reformiert. 
Das neue Regelwerk ist im Frühjahr 2017 in Kraft getreten. Es 
ersetzt die bisher geltende Vergabe und Vertragsordnung für 
Leistungen (VOL/A Abschnitt 1).
Der Band stellt in synoptischer Form die neuen Regelungen 
der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) denen der ehe
maligen VOL/A Abschnitt 1 und der Vergabeverordnung (VgV) 
gegenüber. Einführende Erläuterungen verdeutlichen die Aus
wirkungen des neuen Rechts auf die Vergabepraxis und weisen 
auf Besonderheiten der verschiedenen Verfahrensarten hin.

Pahlke, Armin und Willy Franz: Grunderwerbsteuerge-
setz. Kommentar. – 6., überarb. Aufl. – München: Beck, 
2018. XX, 632 S. ISBN 978-3-406-69196-6; € 99.–

Der Kommentar aus der gelben Reihe des BeckVerlages er
läutert das Grunderwerbsteuergesetz. Die Autoren zeigen den 
für die Praxis relevanten Stand der Rechtsentwicklung auf, 
gehen auf zahlreiche offene Probleme ein und beziehen zu 
Streitfragen Position.

Die Neuauflage enthält die Änderungen durch das Kroatien
Anpassungsgesetz, das Steueränderungsgesetz 2015, das 
Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens so
wie sonstige relevante gesetzliche Änderungen, die sich auf 
die Grunderwerbsteuer auswirken. 
Die aktuelle höchstrichterliche Rechtsprechung von EuGH, 
BVerfG und BFH ist eingearbeitet und die grunderwerbsteuer
lich relevanten Verlautbarungen der Finanzverwaltung sind 
berücksichtigt.

Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Kommentar. Begründet 
von Wilhelm Gerold. Bearb. von Steffen Müller-Rabe ... – 
23., überarb. Aufl. – München: Beck, 2017. XXIV, 2391 S. 
ISBN 978-3-406-70246-4; € 139.–

Das Standardwerk Gerold/Schmidt kommentiert seit Jahr
zehnten das anwaltliche Gebührenrecht. 
Die Neuauflage bringt den Kommentar auf den aktuellen Stand 
in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur. Eingearbei
tet sind u.a. das Gesetz zur Durchführung der VO (EU) 2015/ 
848 über Insolvenzverfahren; das EUKontenpfändungsVO
DurchführungsG; das Gesetz zur Reform der strafrechtlichen 
Vermögensabschöpfung; das VergaberechtsmodernisierungsG; 
das AsylverfahrensbeschleunigungsG und das Gesetz zur  
Änderung des Unterhaltsrechts und des Unterhaltsverfah
rensrechts sowie zur Änderung der ZPO und kostenrechtlicher 
Vorschriften.
Der neue Streitwertkatalog für die Arbeitsgerichtsbarkeit 2016 
und der neue Streitwertkatalog für die Sozialgerichtsbarkeit 
2017 sind eingearbeitet.
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